
be, was Breitbandigkeit als Grundversor-
gung heute bedeutet, bis hin zur Entwick-
lung von Modellen im Sinne von Best-
Practice als Beispielgeber für unsere
Gemeinden.

Herausragender Erfolg als Summe all die-
ser Einzelmaßnahmen ist die Schaffung
von mehr Wettbewerb in der Fläche, von
dem die Gemeinden und ihre Bürger pro-
fitieren.

?

Die Sonderlinie steht auf drei Säulen: För-
derung von Modellen, Förderung der Ver-
legung von Breitbandtrassen und Refinan-
zierung von Zuwendungen von Gemein-
den an privatwirtschaftliche Anbieter zur
Deckung der Investitionslücke.

Zur Zeit werden einige Modellversuche
auf kommunaler Ebene vorbereitet, die be-
stimmte Techniken und innovative Lö-
sungsansätze im Sinne von Best-Practice
erstmals im Ländlichen Raum erproben.
Denn wo steht geschrieben, dass Techni-
ken und Lösungsansätze, die im Ballungs-
raum üblich sind, nicht auch im Ländli-
chen Raum eine gute Breitbandversorgung
sicherstellen können? Es gilt nur die ent-
sprechenden Elemente innovativ und kre-
ativ an die Besonderheiten des Ländlichen
Raums anzupassen.

?

Die Initiative des Gemeindetages Baden-
Württemberg war sicherlich wichtig und
sehr hilfreich, aber die Frage war ja zu-
nächst, ob die Marktkräfte bei der flächen-
deckenden Breitbandversorgung des
Ländlichen Raums wirklich schon ausge-
reizt waren oder nicht. Entscheidend war,
dass unser Ministerpräsident Günther Oet-
tinger bereit war, aus dem so nicht vorher-
sehbaren Segen von Steuermehreinnah-
men für 2008 und 2009 jeweils Geld für
den Breitbandausbau im Ländlichen Raum
abzuzweigen. Das halte ich angesichts der
Zwänge zur Haushaltskonsolidierung für
einen mutigen Schritt, wodurch deutlich
wird, dass der Ministerpräsident die Sor-
gen und Nöte unserer Gemeinden im
Ländlichen Raum bestens kennt.

?

In Kenntnis der Unzulänglichkeiten des
Breitbandatlasses haben wir mit der EU-
Kommission aus unserer Sicht das einzig
vernünftige Verfahren entwickelt: Die Ba-
sisanbieter wie die Deutsche Telekom und
Kabel Baden-Württemberg sowie die wei-
teren örtlichen Anbieter zu befragen und
gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger
vor Ort. Dieses Verfahren ist einfach und,
wie die Praxis zeigt, zielführend. Das Mi-
nisterium für Ernährung und Ländlichen
Raum, das dem Arbeitskreis Breitband des
Bundeswirtschaftsministeriums angehört,
hat erfolgreich darauf gedrungen, den
Breitbandatlas bei seiner nächsten Überar-
beitung im Sinne der Gemeinden zu ver-
bessern.

?

Neben dem Gemeindetag und dem Minis-
terium Ländlicher Raum gehören der
Clearingstelle der Vorsitzende des Arbeits-
kreises Mediendörfer, die Landesanstalt
für Kommunikation, die Akademie Länd-
licher Raum und – neu hinzugestoßen –
das Wirtschaftsministerium an. Die bishe-
rige Arbeit hat gezeigt, dass jede der betei-
ligten Institutionen in optimaler Weise ih-
ren Part spielt und, was besonders wichtig
ist, die handelnden Personen sich hervor-
ragend, auch menschlich, verstehen.

Die Erfolge reichen von der jüngst vom
Kabinett beschlossenen Stiftungsprofessur
„Digitale Infrastruktur im Ländlichen
Raum“ über einen verbindlichen Leerrohr-
standard und über eine Definitionsvorga-



?

Es war ein hartes Stück Arbeit für die
Clearingstelle „Neue Medien im Ländli-
chen Raum“ gemeinsam mit den kabelge-
bundenen Breitbandanbietern einen Leer-
rohrstandard, den die öffentliche Hand auf
ihre Kosten verlegt, zu finden, den alle An-
bieter nutzen können. Denn, wie ich so-
eben ausführte, darf kein Anbieter durch
die Festsetzung eines Standards aus dem
Breitbandmarkt ausgeschlossen werden.
Dem stünde das Gebot der Anbieterneutra-
lität entgegen.

Leerrohre sind für die kommunalen Ge-
bietskörperschaften und das Land aus zwei
Gründen wichtig:

Erstens beeinflussen in der Fläche vorhan-
dene Leerrohre, die die Breitbandanbieter
anmieten können, entscheidend die Wirt-
schaftlichkeitsberechnung zu Gunsten des
Ländlichen Raums und zweitens ist die
Schaffung einer flächendeckenden Leer-
rohrinfrastruktur eine unverzichtbare Zu-
kunftsinvestition für die Standortqualität
des Ländlichen Raums. Wir wissen schon
heute, dass insbesondere unser Gewerbe
im Ländlichen Raum mittelfristig einen
Breitbandbedarf von ungefähr einem Gi-

?

Die Standardlösung gibt es nicht, sondern
es gilt die ganze Palette von Lösungsmög-
lichkeiten – von kabelgebundenen bis hin
zu kabelungebundenen – vor dem Hinter-
grund der jeweiligen örtlichen Gegeben-
heiten zu prüfen und gemeinsam mit den
Bürgern und dem örtlichen Gewerbe zu
realisieren.

?

Auch wenn der eine oder andere europa-
rechtliche Vorgaben eher als hinderlich
empfindet, ist das Europarecht unverzicht-
bar. Es legt Spielregeln für den gemeinsa-
men Binnenmarkt fest, die für alle, egal in

welchem Mitgliedsland sie agieren, gel-
ten. Nicht zuletzt Deutschland als Export-
weltmeister, das einen sehr großen Teil
seines Exports in die anderen Mitglied-
staaten liefert, ist auf diese überall gelten-
den Regeln angewiesen.

Die Gemeinden müssen beim Breit-
bandausbau im Wesentlichen nur drei
Grundsätze beachten, wenn sie öffentliche
Gelder für den Ausbau verwenden wollen:
Transparenz, Anbieter- und Technikneu-
tralität. Dies bedeutet, dass die Vorhaben
veröffentlicht werden müssen, kein Anbie-
ter von Breitbanddienstleistungen diskri-
miniert werden und keine Technik der
Breitbanderschließung von vornherein ab-
gelehnt werden darf.



gabit haben wird. Dies kann aus physika-
lischen Gründen nur über Glasfaser trans-
portiert werden. Wenn wir also unser Ge-
werbe und damit die Arbeitsplätze im
Ländlichen Raum halten wollen, müssen
wir, das bedeutet Land, Landkreise und
Kommunen gemeinsam, heute die not-
wendige Voraussetzung dafür schaffen.
Nur so machen wir den Ländlichen Raum
zukunftsfähig.

?

Dafür waren zwei Gründe maßgeblich:
Zum einen hat die Praxis in der Clearing-
stelle gezeigt, dass Wirtschaft und kom-
munaler Bereich sich so auseinanderent-
wickelt haben, dass der eine die Bedürfnis-
se und Wünsche sowie Strukturen des an-
deren oft nicht kennt. Diese gegenseitige
Kenntnis ist jedoch wichtig, wenn beide
gemeinsam eine flächendeckende Breit-
bandversorgung im Ländlichen Raum auf-
bauen wollen.

Zum anderen ist es mir als Minister für den
Ländlichen Raum sehr wichtig zu erfah-
ren, wo den Breitbandunternehmen der
Schuh drückt. Denn oft sind es Kleinigkei-
ten, bei denen eine Landesregierung so
genannte Engpässe oder neuhochdeutsch
„Bottle Neck Situationen“ beseitigen
kann.

?

Dort, wo die Gemeinde Eigentümerin des
Baugrundes ist, kann sie die Kosten über
den Kaufvertrag umlegen. Ähnliches gilt,
wenn Erschließungsgesellschaften das
Neubaugebiet im Auftrag der Gemeinde
erschließen. Probleme, so berichten immer
wieder Bürgermeister und Gemeinderäte,
gibt es bei Neubaugebieten mit einer ge-
mischten Eigentümerstruktur, also privat
und gemeindlich, sowie bei schon beste-
henden Baugebieten. Hier ist die Intermi-

nisterielle Arbeitsgruppe „Neue Medien
im Ländlichen Raum“ des Kabinettsaus-
schusses „Ländlicher Raum“ im intensi-
ven Dialog mit den betroffenen Ministeri-
en unter Mitwirkung des Sachverstandes
des Gemeindetages. Ich erwarte, dass hier
in absehbarer Zeit eine einvernehmliche
Lösung gefunden wird.

?

Das Bundeslandwirtschaftsministerium
stellt für den Breitbandausbau in ganz
Deutschland jährlich 10 Millionen Euro
zur Verfügung. Auf Baden-Württemberg
entfallen aus diesem Topf gemäß dem
Länderschlüssel rund eine Million Euro.
Um den Aufwand sowohl für die Landes-
verwaltung als auch die Gemeinden so
gering wie möglich zu halten, habe ich ent-
schieden, dass diese Mittel den jeweils 10
Millionen Landesmitteln in 2008 und 2009
zugeschlagen werden.

?

Grob gesagt besteht dieses von der EU noti-
fizierte Verfahren aus folgenden Schritten:

Markterkundung, wobei es neben dem
Nachweis der Unterversorgung wichtig
ist festzustellen, ob es nicht doch einen
örtlichen Anbieter gibt, der den Ausbau
ohne Zuschüsse realisiert.

Stellt es sich heraus, dass die flächende-
ckende Bereitstellung einer Basisver-
sorgung ohne einen gemeindlichen In-
vestitionskostenzuschuss nicht geht,
gilt es die Bereitschaft, eine Zuschuss
seitens der Gemeinde zu geben, öffent-
lich bekannt zu machen. In Absprache
mit der EU haben wir auch hier ein ein-
faches aber sehr effizientes Verfahren
entwickelt.

Die nach vier Wochen eingegangenen
Angebote gilt es dann zu prüfen und
dem günstigsten Bieter den Zuschlag zu
erteilen.

?

Ich kann auch vor dem Hintergrund mei-
ner Erfahrung und Gespräche mit vielen
Gemeinden diese Forderung nur unterstüt-
zen. Die Landesregierung hat im Zuge der
Beschlussfassung über die Breitbandiniti-
ative Ländlicher Raum Baden-Württem-
berg im Dezember 2007 zudem das Fi-
nanzministerium und das Ministerium für
Ernährung und Ländlichen Raum beauf-
tragt, eine Fortführung über das Jahr 2009
hinaus zu prüfen. Ich denke, da liegen wir
alle nicht sehr weit auseinander.


